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Die Vereinbarungen und Reisebedingungen  
Wir freuen uns auf Dich!  

Schön, dass Du Dich für die Konfi-Zeit anmelden möchtest. Für ein knappes Jahr wirst Du die 
Gemeinde, uns Unterrichtende und den christlichen Glauben genauer kennen lernen. Du wirst Dich 
gemeinsam mit anderen Jugendlichen auf Deine Konfirmation vorbereiten und dabei hoffentlich eine 
Menge Neues, Interessantes und Unerwartetes entdecken – über die Kirche, über Gott und vielleicht 
auch über Dich selbst. Wir wünschen uns, dass die Konfi-Zeit für Dich zu einem Jahr wird, in dem Du 
mit anderen Jugendlichen auf einem spannenden Weg bist und an das Du später gerne zurückdenkst.  

Sich zu entscheiden, beim Power-KU dabei zu sein, ist eine absolut freiwillige Sache. Es ist Deine ganz 
persönliche Entscheidung. Damit Du weißt, was in der Konfi-Zeit auf Dich zukommt, haben wir im 
Folgenden die wichtigsten Informationen für Dich zusammengestellt. Wenn Du dich für die Konfi-Zeit 
anmeldest und sie zudem mit der Konfirmation beenden willst, ist es nötig, die folgenden 
Vereinbarungen genau zu kennen und auch einzuhalten.  

Unsere Vereinbarungen  

Der Power-KU beginnt mit einer siebentägigen Anfangsfreizeit. In diesem Jahr geht es vom 3. bis 9. 
August nach Schloss Mansfeld. Hier lernst Du Deine Konfi-Gruppe und uns Unterrichtende richtig gut 
kennen und die ersten Themen werden erarbeitet. Die Teilnahme an dieser Fahrt ist integraler 
Bestandteil und verpflichtend, da Du hier einen Großteil der Konfi-Stunden erleben wirst. 
Informationen zu den Kosten, zum Programm und allem, was Du für die Fahrt wissen musst, gibt es 
beim Infoabend.  

• Für die Teilnahme an den Freizeiten gibt es verbindliche Reisebedingungen. Diese findest Du 
auf den Seiten 4-5. Mit der Anmeldung zur Konfi-Zeit stimmen Deine Eltern und Du diesen 
Bedingungen zu.  

• Gleich nach der Anfangsfreizeit werdet Ihr neuen Konfis von unseren Gemeinden im 
Gottesdienst am 6. September um 17:30 Uhr in der Gospelkirche/Erlöserkirche begrüßt. Den 
Gottesdienst gestalten wir zusammen – auch das bereiten wir auf Schloss Mansfeld vor.  

• Der Unterricht findet danach einmal monatlich an Samstagen statt, jeweils von 9:30 bis 15:00 
Uhr. Wir werden jeweils ein wichtiges Thema erarbeiten. Eine Übersicht über die Termine und 
Orte bekommt ihr ebenfalls beim Elternabend.  

• Während Deiner Konfi-Zeit nimmst Du an fünf Modulen teil – meist Termine während der 
Woche, in denen Du das, was an einem Samstag erarbeitet wurde, praktisch kennen lernst 
oder bei denen Du mit praktischer Hilfe Aktivitäten in den Kirchengemeinden unterstützt.  

• Zur Konfi-Zeit gehören auch regelmäßige Gottesdienstbesuche (mind. 15 Gottesdienste an 
Sonn- und Feiertagen oder andere Gottesdienste, wie Kindergottesdienste, Passionsandachten, 
Trauungen, Taufen...) 

• Wir erwarten, dass Du pünktlich zu unseren Treffen erscheinst und die gesamte Zeit anwesend 
bist. Wenn Du an einem Termin nicht teilnehmen kannst, informiere uns bitte vorher 
telefonisch oder schriftlich durch Deine Eltern. Arzttermine bitte nur im äußersten Notfall auf 
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die Konfirmanden-Termine legen. Bitte bring zu den KU-Tagen immer Deine Bibel und 
Schreibzeug mit. 

• Falls Du einen KU-Samstag verpasst, besprich bitte mit einer/m der Unterrichtenden, wie Du 
das jeweilige Thema nachholen kannst (zum Beispiel durch zusätzliche Module oder eine 
Einzelarbeit zum Thema).  

• An einem Abschlusswochenende vom 23.-25. April 2027 erarbeiten wir ein letztes 
Unterrichtsthema und bereiten die Konfirmation vor. Auch diese Freizeit ist verpflichtend für 
alle.  

• Voraussetzung für die Konfirmation ist die Taufe. Falls Du noch nicht getauft bist, kannst Du 
Dich auch während der Konfi-Zeit taufen lassen. Wir werden das Thema Taufe im Unterricht 
besprechen. Für die Taufe bietet sich das Konfi-Bergfest am 21. Januar 2027 besonders an: 
Hier feiern wir mit möglichst allen Konfi-Familien die Mitte der Konfi-Zeit mit einem 
besonderen Gottesdienst und einem gemeinsamen Abendessen.  

• Konfirmiert wirst Du dann im Mai 2027: entweder am 2. Mai in der St. Martinskirche oder am 
16. Mai in der Bethlehemkirche. Du kannst frei entscheiden, an welchem dieser Termine Du 
konfirmiert werden möchtet. Alles Wichtige dazu werden wir im Unterricht und auf der 
Abschlussfreizeit besprechen.  

Du merkst: auf die Zeit beim „Power-KU“ musst Du Dich ein bisschen einstellen. Du kannst nun auch 
einschätzen, dass Du die eine oder andere Freizeit-Aktivität. (Sport, Musik usw.) für diese Zeit vielleicht 
ein wenig einschränken musst, damit es für Dich neben der Schule nicht zu viel wird.  

Nochmal in Kürze:  

Verpflichtende Bestandteile der Konfi-Zeit in Linden  
➢ Anfangsfreizeit in Schloss Mansfeld im August 2026 
➢ Abschlussfreizeit im Frühjahr 2027  
➢ Neun KU-Tage, jeweils samstags von 9:30 Uhr bis 15:00 Uhr  
➢ mindestens fünf Wahlpflicht-Module  
➢ mindestens fünfzenn Gottesdienstbesuche  

 
 
Falls Du noch Fragen hast, nimm gerne Kontakt mit mir auf! Ich freue mich schon darauf, Dich beim 
Power-KU persönlich kennen zu lernen!  

Dorothee Beckermann, Diakonin in der Region Linden-Limmer 
dorothee.beckermann@evlka.de   01514-4962415  Instagram: @ev.jugend.linden-limmer 

PS: Das erste Treffen zum Kennenlernen der Konfi-Gruppe 2026-27 findet noch vor den Sommerferien 
statt und zwar am Dienstag, den 23. Juni 2026 von 17-19:00 Uhr im BKT in der Bethlehemkirche in 
Linden-Nord. Hier triffst Du die anderen Jugendlichen, die sich mit Dir auf den Weg in die Konfi-Zeit 
machen, und auch schon einige der Teamer:innen, die Euch auf diesem Weg begleiten werden. Und 
die Unterrichtenden sind natürlich auch mit dabei.  

mailto:dorothee.beckermann@evlka.de
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Die Konfirmandenfreizeit – Preise und Grundsätzliches  

Die beiden Konfirmandenfreizeiten sind fester Bestandteil unserer Konfirmandenordnung. Mit 
Ihrer/Deiner Unterschrift auf der Anmeldung stimmen Sie/stimmst Du unserem KU-Modell und den 
Reisebedingungen auf Seite 4-5 zu. Die Anmeldung zum Power-KU der Gesamtkirchengemeinde 
Linden-Limmer ist gültig, wenn die Bestätigung der Anmeldung per Mail verschickt wurde. 

WICHTIG:  

Niemand soll vom Power-KU ausgeschlossen sein, weil eine Familie die Kosten nicht oder nicht voll 
übernehmen kann. Bitte sprechen Sie eine/n der Unterrichtenden an, wenn Sie finanzielle 
Unterstützung brauchen! Wir finden bestimmt eine Lösung, wie die Teilnahme an den Freizeiten 
ermöglicht werden kann!  

Die Preise  

Förderpreis 285,-€  
Die Zahlung des Förderpreises ermöglicht die Bezuschussung finanziell schlechter gestellter Familien.  

Regelpreis 255,-€  
Der Regelpreis basiert auf allen vorher ermittelten Kosten und den voraussichtlichen Zuschüssen.  

Geförderter Preis 225,-€  

Die Zahlung der genannten Preise erfolgt nach Selbsteinschätzung. Sie geben bei der Anmeldung an, 
welchen Preis Sie zahlen und erhalten eine entsprechende Rechnung. 

• Bitte überweisen Sie erst, wenn Sie die Rechnung erhalten haben. 

• Bitte sprechen Sie uns an, falls die finanzielle Belastung zu groß sein sollte. 

 

Über Spenden auch über den Förderpreis hinaus freuen wir uns sehr. Zuwendungsbestätigungen für 
das Finanzamt werden ausgestellt. Eine Reiserücktrittsversicherung wird von uns nicht angeboten und 
sollte bei Bedarf privat organisiert werden. 
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Reisebedingungen und Verhalten während der Freizeit  

Wenn wir als Gesamtkirchengemeinde Linden-Limmer gemeinsam unterwegs sind, ist es notwendig, 
vorher Vereinbarungen zu treffen, damit die Freizeit/das Seminar gelingt und alle Beteiligten zufrieden 
sind. Das bedeutet unter anderem, dass wir uns bemühen, rücksichtsvoll und wertschätzend 
miteinander umzugehen. Wir erwarten von allen Teilnehmenden, dass sie am vorbereiteten Programm 
teilnehmen und den Vorgaben der Leitung, die den ordnungsgemäßen Ablauf, die Gemeinschaft in der 
Gruppe und gesetzliche Vorgaben betreffen, nachkommen.  

Wir behalten uns vor, Teilnehmende, die sich dieser Vereinbarung entziehen, vorzeitig von der Freizeit 
auszuschließen und auf eigene Kosten nach Hause zu schicken bzw. abholen zu lassen. Die 
Entscheidung darüber trifft ausschließlich die Freizeitleitung.  

1. Anmeldung  
Mit der Anmeldung schließen Sie mit der Ev. luth. Gesamtkirchengemeinde Linden-Limmer als 
Freizeitveranstalter einen Reisevertrag mit den genannten Leistungsbeschreibungen und 
Teilnahmebedingungen verbindlich ab.  

2. Zahlung des Reisepreises  
Der Teilnahmebeitrag ist nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. 

Eine Ausfallgebühr wird in folgender Staffelung fällig:  

2 Monate vor Maßnahmebeginn: 75% (03. Juni 2026)  

1 Monat vor Maßnahmebeginn: 100% (03. Juli 2026)  

Sollte ein Ersatzteilnehmer/eine Ersatzteilnehmerin vermittelt werden, entfällt diese Gebühr. Ein 
Rücktritt ist auf jeden Fall schriftlich mitzuteilen.  

3. Die Gesundheit unserer Teilnehmenden  
Wir sorgen uns sehr um die Gesundheit und Sicherheit unserer Teilnehmenden. Dafür ist es unbedingt 
notwendig, die Leitung im Vorfeld schriftlich über den Gesundheitszustand der Teilnehmenden zu 
informieren. Nur so kann die Leitung bei Unfall/Krankheit die richtigen Maßnahmen ergreifen. Diese 
Informationspflicht gilt insbesondere für Allergien und Unverträglichkeiten, ständig einzunehmende 
Medikamente, akute, chronische und/oder psychische Krankheiten oder Anomalien sowie 
Verhaltensauffälligkeiten. Dafür erhalten alle Konfis nach der Anmeldung einen Link zu einem Online-
Freizeitpass, in den alle wichtigen Informationen eingetragen werden. 

Sollten wir im Vorfeld nicht über Besonderheiten informiert worden sein, müssen wir jegliche Haftung 
für daraus entstehende Schäden (z. B. gesundheitliche Folgeschäden, verfrühte Heimreise) ablehnen. 
Die Leitung versorgt kleinere Wunden (Schnitt-/Schürfwunden, Prellungen, Insektenstiche, Splitter o. 
ä.) selbst. Bei größeren Verletzungen und Krankheiten ziehen wir vor Ort Ärzte hinzu. Im Zweifelsfall 
kannst Du/können Sie davon ausgehen, dass die Leitung dazu neigt, ärztlichen Rat einzuholen. Sollte 
die Leitung die Erziehungsberechtigten nicht rechtzeitig erreichen, ist der Arzt/die Ärztin 
bevollmächtigt, für das Wohl der Teilnehmenden die notwendigen Behandlungen zu veranlassen. Die 
Leitung und der Träger der Maßnahme werden von den entstehenden Kosten freigestellt. Bitte 
überlegen Sie, eine Reisekranken- und/oder Reiserücktransportversicherung abzuschließen. Die 
Leitung darf keinerlei Medikamente verabreichen (kann aber die ärztlich verordnete Einnahme 
überwachen). Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, muss diese selbst mitbringen. 
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4. Persönlichkeitsrechte & Datenschutz unserer Teilnehmenden  

Während der Freizeit und der anschließenden Unterrichtstage werden eventuell Foto-, Video- 
oder Tonaufnahmen von den Teilnehmenden aufgezeichnet. Mit einer nichtkommerziellen 
Verwendung und Veröffentlichung dieser Aufnahmen erklären Sie sich einverstanden. Dazu füllen 
Sie die entsprechende Erklärung aus und legen diese vor Beginn der Maßnahme bei uns vor. 
 
Für die Organisation der Freizeit speichern wir elektronisch Daten. Diese werden nicht 
kommerziell genutzt. Um öffentliche Zuschüsse zu bekommen und die Teilnahmegebühr niedrig zu 
halten, müssen wir einige Daten an öffentliche Stellen und Zuschussgeber weitergeben. Dem 
stimmen Sie mit Ihrer Unterschrift zu.  
 
Wir kalkulieren unsere Maßnahmen sorgfältig und ohne Gewinnabsicht, um die Teilnahmegebühr 
möglichst gering zu halten. Sollten nach der Schlussabrechnung der Freizeit unerwartet 
Überschüsse entstanden sein, verwenden wir diese für andere Kosten, die uns für den “Power-KU” 
entstehen. 
 
 
5. Freizeitleitung  
Den Anweisungen der Freizeitleitung ist Folge zu leisten. Bei groben Verstößen kann die Leitung 
bei Freizeiten Teilnehmer:innen nach Hause schicken. Die Kosten trägt der Teilnehmer/ die 
Teilnehmerin.  
 
6. Alkohol, Energydrinks, Betäubungsmittel  
Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular bestätigt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin, keinen 
Alkohol, keine Energydrinks oder andere Betäubungsmittel zu der Maßnahme mitzubringen und 
während der Maßnahme zu konsumieren.  
 
7. Freie Zeit 
Minderjährige Freizeitteilnehmer dürfen sich nicht ohne Kenntnis der Leitung von der Gruppe 
entfernen. Bei Zuwiderhandlung entfällt die gesetzlich übertragene Aufsichtspflicht der Leitung.  
 
8. Schlussbestimmungen  
Sollte es zu einem Schaden kommen, der uns zuzurechnen ist und der nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig durch uns herbeigeführt wurde, begrenzen wir die Haftung für Schäden, die keine 
Körperschäden sind, auf die dreifache Teilnahmegebühr. Die Haftung für Gepäck und persönlichen 
Besitz schließen wir aus und weisen auf die Möglichkeiten einer Reisegepäckversicherung hin. 
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Maßnahme müssen binnen eines Monats 
nach Maßnahme-Ende geltend gemacht werden. Alle weiteren Ansprüche verjähren ein Jahr nach 
Maßnahme-Ende. 
 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Reisevertragsgesetz in der 
Fassung der §3 651a ff, BGB.  
 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Teilnahmevertrages hat nicht die Unwirksamkeit 
des gesamten Vertrages zur Folge. 


